
BESPRECHUNGEN

1Ur konjektural for_mu!ieren können: Die Konjektur als iıne posıtıve Aussage, die
der Wahrkheıt, W1€e S16 sıch 1St, 1n Andersheit eılhat (De cONn1. 1: ed

Koch-Bormann-Senger 58, 10—11), hat WAar ein heute kaum mehr vertiretfen-
des Verständnis Von Wahrheıit Wahrheit sıch mit S1 meılnt ber
Rıchtiges. Es geht ıhm die Tatsache, da{fß Worte und Aussagen 1Ur das Fürsıch
der Dınge ausmachen, diıe Dıinge 1M Fürsıch festmachen. Leider tehlt der Aufweis der
Entsprechung 1mM Ansatz miıt Roger Bacon. Das ‚firmissıma videmus nobis
certissıma, SUNLT 1psa mathematicalıia‘ (De docta 1gn 5 11) des Cusaners hat W1S-
senschaftslogisch eine Sanz äAhnliche Funktion WwWıe das ‚Et ideo 1n sola mathematica
est certitudo sıne dubitatione‘ (Opus Maıus 4, S: 5: ed Veneti1s 1750, 47)
für den Wiıssenschaftsaufbau Bacons. La Yı S

Ssener Gespräche ZUM Thema Staat und Kirche; hrsg. von ef
U, Heıner Marre (148 5.), (104 Sal Bd (194 5.), (266 S -

(197 5 Taschenbuchformat; ” (166 S Münster/W. 1967 bis I7 Z
Aschendorf. 6.80 D 4.80 D .80 D  $ D  $ D
Be1 den „Essener Gesprächen ZU Thema Staat un: Kirche“ treften sıch se1it

einı1gen Jahren Fachleute verschiedener Diszıplinen, erster Stelle Jurıisten und
ihnen namentlıch OGftentlichrechtler un speziell Staatskırchenrechtler, ber

selbstverständlich auch Theologen nı 1Ur katholische) SOWw1e Politologen und
Pa agOSCH beim Bischot und der bischöfliche Behörde VO  3 Essen zweıtägıger
Aussprache. Es werden der Reterate gehalten mMit daran anschließender, auf
hohem Nıveau siıch abspielender Diskussion, deren Leıtung bereits traditionell 1n der
Hand VOoO  3 Scheuner liegt; dankenswerterweise WIr: sıe 1n den Berichten voll-
ständig wiedergegeben. Waren die Berichte über dıe ersten Gespräche zunächst NUr
als Privatdrucke erschienen, liegen jetzt die Berichte ber alle bisher stattgefun-
denen Gespräche bis als ebenso viele Bändchen auf dem Büchermarkt
OTr.

Das Gesamtthema „Staat un Kirche“ kann VO  3 vielen Seıten her ANSCHANSCH
werden, da{fß die ersten Gespräche damıt ausgefüllt un: die Spezialisierung
auf Einzelthemen erst miıt dem Gespräch einsetzen konnte. Über diese ersten

Gespräche erscheıint daher eın Gesamtüberblick als der Versuch; s1e e1in-
eln würdigen. Der Überblick aßt sotort den überwiegenden Anteil der Juristen
erkennen, denen gegenüber die theologischen Beıiträge klar iın der Minderheit Jeiben;
jede dieser Tagungen beschränkt siıch aut eın theologisches Reterat: (1) Ermecke,
„Kirche, Staat, Gesellschaft; ıhr Verhältnis in sozialtheologischer Siıcht“; (2) Böckle,
„Kirche, Staat, Gesellschaft ; theologische Bemerkungen ihrem Verhältnis“;
(3) Iserloh, „Die Religionsfreiheit nach dem Vatikan. Konzil 1n historischer un
theologischer Sıcht“ ; (4) Lehmann, „Dıe poliıtische Theologie; theologische
Legıtıimatıon un gegenwärtige Aporie“ ; alle übrigen Beiträge sind estaatskirchen-
rechtlicher oder politologischer Natur; die Namen Hollerbach (1), Maıer
un 4), Mikat (2) und als ständıger Diskussionsleiter bereits erwähnt

Scheuner 13 NUr diese NCNNECN, mögen verdeutlichen, da{ß hier wirklich
die »” Garnıtur“ auftritt.

Soweılt ıcht des Vergleiches halber ausländische Verhältnisse herangezogen WeTi-

den, wird selbstverständlich die staatskirchenrechtliche Lage VorausgesetZzT, wıe
sıe 1n der BRD nach dem Bonner Grundgesetz besteht, insbesondere nach dessen Art

(Religionsfreiheit (Religionsunterrich und 140 (UÜbernahme der Kirchenartikel
Weımarer Re1 sverfassung). Gelegent ich WIr: auf das Reichskonkordat Bezug

CNOMMECN; da CHCH finden die Besonderheiten der Verfassungen einzelner deutscher
Länder un 1Ns esondere ıhrer Kirchensteuergesetze kaum Erwähnung; 1n beschränk-
te:  3 Umfang kommt die unterschiedliche landesrechtliche Regelung des SO$. „Aus-
trıtts“ Aaus der Kırche ZUFr Sprache. In der Tat 1St für alle Fragen VO  3 grundsätzlicher
Bedeutung das Grundgesetz entscheidend; etzten Endes hängt alles davon ab, von
welchen Prämissen ausgehend I1a  3 interpretiert, beispielsweise VO: Selbst-
verständnis der (katho. Kirche der VO': Kirchenverständnis eines Außen-
stehenden oder von der Verständnislosigkeit eines völlıg a-religiösen Menschen.
Da den Essener Gesprächen NUur der Kır wohlgesinnte der mindestens ıhr
befangen gegenüberstehende Fachleute teilnehmen, esteht ıne Zew1sse Gefahr, daß
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eın mit den Dıngen nıcht vertirauter Leser sıch darüber täuscht, WwIıe hart sowohl
wissenschaftlich als auch politısch umstrıtten die tür die Kırche zweıtellos aufßer-
ordentlich günstiıge Lage 1ın der 1St un: w ıe leidenschaftlich sı1e von manchen
Seiten her bekämpft WIr: Nıcht 1Ur in der politischen, sondern auch 1ın der WwIissen-
schaftlichen Offentlichkeit weht eın rauherer Wıind als 1mM Essener Tagungsraum.

Mıt dem Gespräch beginnen die spezifischen Themen. An Erstier Stelle eteht das
Thema „Religionsunterricht 1n Öftentlichen Schulen“; dabeı WIr'! nıcht 1Ur dıe 1n der
BRD nach Art bestehende Rechtslage untersucht, sondern auch die sehr VOCOI-

schiedenartige Lage in den Schweizer antonen. Zweı religionspädagogische Referate,
Wegenast VvVon evangelıscher, Schladoth VO  3 katholischer Seıte, geben einen

gu  9 allerdings auch sehr stımmenden Einblick 1n die Lage des Religions-
unterrichts nıcht NUur den öftentlichen Schulen, sondern ganz allgemein. Friesen-
hahn, „Religionsunterricht un: Vertfassung“, bietet in unübertreftlicher Gründlıich-
keit und Klarheit alles Wiıssenswerte Aaus dem Staatskirchenrecht der BR  O Fesselnd
1St der Einblick, den Fuchs Basel) den Leser TU  3 Aßt 1n die unvorstellbar unt-
scheckige Regelung des Verhältnisses VO  3 Staat Uun: Kırche oder richtiger Kirchen in
den verschiedenen Kantonen der WEe17Z.

Nachdem bereıts 1n früheren, insbesondere 1M Gespräch das Thema Kırchen-
sieuer ıne Rolle gespielt hatte, macht das Gespräch die Fınanzıerung der Kirche

seiınem Gegenstand. Kewenig behandelt das deutsche System der Kıiırchen-
STEUETFK, Klecatsky das Öösterreichische Kırchenbeitragssystem, Metz ıldert
das 1n Frankreiıich bestehende Trennungssystem un! WwWI1e ıhm die reine Freıi-
willigkeit funktioniert bzw. vVersagt. Kewenıig, der bel seinen Hörern den bestehen-
den Zustand als bekannt VOTrausset: kann, ste1gt tief 1n interessante Grundsatz-
fra hinab; Klecatsky berichtet, sehr 1Ns Einzelne un Technische gehend, über das

sterreich geltende Staatskirchenrecht und das echt der Kırchenbeiträge; das
Glanzstück dieser Tagung 1st bestimmt das Reterat VO:  3 Metz, das wiırkliıch 1n das
Verständnis der französis  en Trennungsgesetzgebung VO  3 1905 und die durch s1e
herbeigeführte Lage der französischen Kirche nıcht allein ıhre finanzielle Not-
lage eintführt. Was abgedruckt vorliegt, 1sSt Übersetzung, die 1mM allgemeinen recht
Zut ausgefallen ISt. An einıgen Stellen wünschte 1119  - ber den tranzösischen Orıg1-
naltext VOLr sıch haben Di1e Übersetzung braucht mehrmals das Eıgenschaftswort
„laizistisch“ (113; 114, 112 jedoch als Hauptwort „Laırzıtät“ (121, 126, 142);
letzteres gibt offenbar das tranz. ‚Jaicıite‘ wıeder; be1 „laızıstisch“ zweıtelt INnan, ob
der französısche Autor seınen Staat als ‚republique laicıste‘ der ‚republique aicale‘
bezeichnet. müuüsant 1st die gleich zweımal begegnende ede VO den „bischöf-
lichen menses“” (108 und 149); steht bestimmt nıcht 1mM tranzösıschen Original!
Für kommende „Essener Gespräche“ 1St vorgesehen, die Verhältnisse weıterer Läan-
der, darunter USA, 1n die Untersuchung einzubeziehen.

v. Nell-Breuning,
Fısch C Erwın Trennung v“Oo  S S taat und Kıiırche Dıe Gefährdung der Relıgions-

freiheit 1n der Bundesrepublik z LCU bearbeitete Aufl 80 (363 > Franktfurt (M.)/
Berlin 1971, Metzner Verlag. Ln W
„Irennung VO: Staat un Kırche“ 1St 1n csehr verschiedener Weiıse möglıch; das

Thema Afßt sıch 1n geradezu SC ensätzlicher Rıchtung behandeln. In dem Untertitel
„Dıie Gefährdung der Religionsf;reiheit 1n der Bundesrepublik“ g1ibt der ert. CI -

kennen, VO:  - welcher Seıte her seın Thema angeht. Man wiıird ihm bescheinigen
mussen, daß sich redlich Objektivität bemüht und ausgehend von seinen
Prämissen, VO:  $ seinem Verständnis der beiden Größen Staat un Kırche und
seiner Interpretation des Bonner Grundgesetzes ganz weniıge tellen IM-
INnenNn miıt strıngenter Juristischer Logik operıert. Man muß sıch mıiıt ıhm daher
notwendiıg über diese Grundlagen auseinandersetzen. Obwohl sehr daraut achtet,
VO  3 Relıgion un Kırche NUr 1n res ektvollem Ton sprechen un! ıhm 1Ur Sanz
selten eine abschätzige, wegwerfen klingende Außerung entschlüpft, 1St für ıh:
Religion und ähnlich ergeht bei ihm auch den a-relig1ösen Weltanschauungen
ım Grunde er objektiven Realität bar; relig1öse „Wahrheit“ 1St, Was die einzelne
Relıgion als „wahr“ lehrt der die Anhänger dieser Religion tür „wahr“ CeN;
mit dem, wWwWas wirklich ıst, hat sıe nıchts Cun; mit wissenschaftlicher Wahrheit hat
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